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RS OGH 1987/3/31 5Ob304/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1987

Norm

KO nF §47 Abs2

KO §125 Abs3

Rechtssatz

Da der Masseverwalter zunächst grundsätzlich sein Amt honorarlos zu verwalten und die Barauslagen aus seinem

Vermögen vorzuschießen hat, wurde durch die Bestimmung des § 125 Abs 3 KO die Möglichkeit gescha<en, daß der

Masseverwalter seine Ansprüche zugleich mit den sonstigen jeweils feststehenden und fälligen Masseforderungen aus

den jeweils vorhandenen Massemitteln, gegebenenfalls nach § 47 Abs 2 KO, befriedigen kann, ohne die rechtskräftige

Bestimmung seiner Ansprüche nach § 125 Abs 2 KO abwarten zu müssen.
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